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RS OGH 1995/3/15 13Os8/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.03.1995

Norm

FinStrG §8 Abs1

FinStrG §33 Z1

Rechtssatz

Der Tatbestand der Abgabenhinterziehung erfordert Vorsatz; dazu genügt, daß der Täter die Verwirklichung des

Sachverhalts, der einem gesetzlichen Tatbild entspricht, für möglich gehalten und sich mit ihr abgefunden hat (§ 8 Abs

1 FinStrG). Diesbezüglich fehlen im angefochtenen Urteil jedoch jegliche Feststellungen.
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